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66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

BSVG §23 Abs2;

BSVG §23 Abs4;

Rechtssatz

Führt der Versicherte sowohl einen landwirtschaftlichen forstwirtschaftlichen Betrieb, für den ein Einheitswert

festgestellt worden ist, als auch (organisatorisch getrennt) einen solchen, für den dies nicht der Fall ist, so ist die

Beitragsgrundlage nach § 23 Abs 4 BSVG zu ermitteln, weil in einem solchen Fall mangels gesetzlicher Anordnung von

"Ob" und "Wie" einer Zusammenrechnung von gem § 23 Abs 2 mit gem Abs 4 errechneten Beitragsgrundlagen nicht

davon gesprochen werden kann, ein Versicherungswert iSd § 23 Abs 2 BSVG könne ermittelt werden (vgl § 23 Abs 4

erster Satz).
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